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41/01 Sicherheitsrecht

Norm

B-VG Art130 Abs2;

SPG 1991 §65 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1999/02/17 96/01/0276 3

Stammrechtssatz

§ 65 Abs 1 SPG 1991 räumt der Behörde jedenfalls insoweit Ermessen ein, als sie trotz Vorliegens der Voraussetzungen

hiefür von der erkennungsdienstlichen Behandlung absehen kann, wenn und solange nicht zu befürchten ist, der

Betro ene werde weitere gefährliche Angri e begehen. Der der Behörde eingeräumte Ermessensspielraum für die

Anordnung oder das Absehen von erkennungsdienstlichen Maßnahmen ist dann gegeben, wenn nach den Umständen

des Einzelfalles eine vergleichsweise nur geringe Gefahr der Begehung weiterer Angri e besteht. Hiebei ist auch zu

beachten, dass ein Absehen von der erkennungsdienstlichen Behandlung dann eher in Betracht kommt, wenn die

Gefahr der Begehung weiterer Delikte eher hinsichtlich solcher Delikte gegeben ist, für deren Aufklärung aus

erkennungsdienstlichen Daten nichts oder nur wenig gewonnen werden kann (Hinweis E 16. 12. 1998, 97/01/0793). Da

§ 65 Abs 1 SPG 1991 auf den Verdacht der Begehung eines gefährlichen Angri es abstellt, ist davon auszugehen, dass

die gemäß dem zweiten Satz dieses Absatzes zu tre ende Prognoseentscheidung hinsichtlich der Frage des Begehens

weiterer gefährlicher Angri e jedenfalls auch dann zu tre en ist, wenn lediglich der Verdacht der Begehung eines

solchen Angri es vorliegt. Auch in einem solchen Verdachtsfall müssen die Ermessenskriterien - hiebei kommt

insbesondere der Frage, ob sich aus der Art des vermutlich begangenen Deliktes eine Wiederholungsgefahr ergibt,

besondere Bedeutung zu - von der Behörde geprüft werden, um entscheiden zu können, ob von der

erkennungsdienstlichen Behandlung abgesehen werden kann.
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